
-54-

i) das gesamte Gebiet der Gemeinde Weißenahe mit allen Ortsteilen, 

k) das gesamte Gebiet der Stadt Gräfenberg mit allen Ortsteilen . 

§ 2 

Nach § 10 Abs. 3 der Tollwutverordnung gilt für den gefährdeten 
Bezirk folgendes: 

1. Hunde, die nicht gegen Tollwut geimpft worden sind, dürfen 
außerhalb von geschlossenen Ortschaften und von Siedlungen 

a) nur an der Leine geführt werden, 
b) auf öffentlichen Straßen jedoch frei umherlaufen, 

wenn sie von einer Person beaufsichtigt werden ,'der sie zuverlässig ge
horchen. 

2. Hunde, die nachweislich seit mindestens vier Wochen und läng
stens einem Jahr gegen Tollwut geimpft worden sind , darf man 
außerhalb geschlossener Ortschaften und ·Siedlungen frei umherlau
fen lassen, wenn sie von einer Person .beaufsichtigt werden, der sie zu
verlässig gehorchen . 

3. Katzen darf man außerhalb von geschlossenen Ortschaften und 
Siedlungen nicht fn!i umherlaufen lassen. 

§ 3 

Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Nr. 7 der Tollwutverordnung 
i. V. m. § 76 Abs. 2 Nr. 2 des Tierseuchengesetzes handelt , wer vor
sätzlich oder fahrlässig in einem gefährdeten Bezirk eine Schutzmaß
regel bei Hunden oder Katzen nach § 10 Abs. 3 der Tollwutverord
nung zuwiderhandelt. 

§ 4 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung_ in 
Kraft. Sie gilt bis zum 31. Mai 1981. 

3. 

Forchheim, 27. 2. 1981 

Thiel, Oberregierungsrat 

4/40 -324 

Verordnung des Landratsamtes Forchheim 
über das Naturdenkmal "Lillachtal" 

vom 5. 3. 1981 

Auf Grund von Art. 9, Art. 37 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 45 Abs. 1 
Nr. 4 des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayN atSchG) erläßt 
das Landratsamt Forchheim als Untere Naturschutzbehörde 
folgende mit Schreiben der Regierung von Oberfranken vom 19. 
2. 1981 Nr. 820-8631.2 d genehmigte Verordnung: 

§ 1 
Schutzgegenstand 

Das östlich der Gemeinde Weißenahe im Landkreis Foreh
heim gelegene Lillachtal wird unter dieser Bezeichnung in den in 
§ 2 näher bezeichneten Grenzen als Naturdenkmal geschtit,zt. 

§2 
Schutzgebietsgrenzen 

(1) Das Naturdenkmal hat eine Größe von 4,9323 Hektar. Es 
besteht in der Stadt Gräfenberg, ßemarkung Lilling, aus den 
Grunc,istücken Fl. Nr. 135, 137, 139, 142 und Teilflächen der 
Grundstücke Fl. Nr. 108, 121, 125, 143 und 144; ferner in der Ge
meinde Weißenohe, Gemarkung Weißenohe, aus den Grundstük
ken Fl. Nr. 382/2, 608/2, 609, 692/4, 693/ 3, 705, 706 und n8. 

(2) Die Grenzen des Naturdenkmals sind in ·dem im Anhang 
veröffentlichten Lageplan schwarz und in einer beim Landrafs
amt Forchheim als Untere Naturschutzbehörde niedergelegten 

Karte M 1:5000 orange eingetragen. Eine weitere Ausfertigung 
der Karte befindet sich bei der Verwaltungsgemeinschaft Grä
fenberg. 

(3) Die Karte wird bei den in Absatz 2 bezeichneten Behörden 
archivmäßig verwahrt; sie ist dort während der Dienststunden 
allgemein zugänglich. 

§ 3 
Schutzzweck 

Zweck des Naturdenkmals "Lillachtal" ist es: 

1. Die Karstquelle der Lillach, 

2. die Kalksinterstufen des Lillachbaches, 

3. die Vegetation und Kleintierfauna im Lillachbach und an sei
nen Rändern zu schützen. 

§4 
Verbote 

Nach Art. 9 Abs. 4.BayNatSchG ist es verboten, ohne Geneh
migung des Landratsamtes Forchheim das Naturdenkmal zu 
zerstören oder zu verändern, insbesondere Eingriffe vorzuneh
men, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Umgestaltung 
seiner Bestandteile führen können. Es ist deshalb vor allem V\ 

boten: 

1. Die Austrittsstelle der Lillachquelle zu fassen oder in sonsti
ger Weise zu verändern oder die Quelle umzuleiten, 

2. die Lillach (Bett und Ufer) und ihre Einzugsgräben zu verän
dern, insbesondere die Kalksinterstufen zu entferne!} oder zu 
zerstören, 

3. im geschützten Bereich Bodenbestandteile .abzubauen, Auf
schüttungen, Ablagerungen, Grabungen, Sprengungen oder 
Bohrungen vorzunehmen oder die Bodengestalt in sonstiger 
Weise zu verändern, 

4. die Lebensbereiche (Biotope) der Tiere und Pflanzen zu stören 
oder nachteilig zu verändern, 

5. Tiere, insbesondere Amphibien, Vögel und Kleinlebewesen zu 
fangen oder mitzunehmen, 

6. -Pflanzen oder Pflanzenbestandteile jeglicher Art zu entneh
men oder zu beschädigen oder deren Wurzeln, Knollen oder 
Zwiebeln auszureißen, auszugraben oder mitzunehmen, 

7. eine andere als die nach § 5 zugelassene wirtschaftliche Nut
zung auszuüben. 

§ 5 
Ausnahmen 

Ausgenommen sind folgende Tätigkeiten: 

1. Die rechtmäßige Ausübung der Jagd und Fischerei und die 
ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliche Nutzung, 

2. die Unterhaltung der bestehenden Bewässerungsgräben (Rie
sel-Bewässerungssystem) in dem Umfange, wie er in Art. 42 
des Bayerischen Wassergesetzes beschr ieben ist, 

3. die Unterhaltung der öffentlichen Feld- und Waldwege im 
Sinne von Art. 3 Abs. 1 Nr. 4 und Art. 53 Buchstabe a) 
BayStrWG und Schutzmaßnahmen nach Art. 29 Abs. 2 
BayStrWG, · 

4 . die von der Unteren Naturschutzbehörde angeordneten Maß
nahmen , die zur Kennzeichnung und Erhaltung sowie zum 
Schutz des Naturdenkmals erforderlich sind. 

MaximilianS
Hervorheben






